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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 

zu der hier näher bezeichneten Sitzung lade ich Sie herzlich ein. Die Sitzung findet in 
der Meys – Fabrik statt. 

Die Tagesordnung ist beigefügt. 
 
 
 
Hennef, 23.11.2006 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Klaus Pipke 
Bürgermeister 
 
 
Gremium 
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Beschlussvorlage 

 
Amt: Ordnungsverwaltung und Bürgerzentrum TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2006/0512 Anlage Nr.: ______

Datum: 07.11.2006  

 
 
Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Haupt-, Finanz- und 
Beschwerdeausschuss 

04.12.2006 öffentlich 

Rat 11.12.2006 öffentlich 
 
 
Tagesordnung 

 
Neufassung der ordnungsbehördlichen Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung auf und in den Anlagen im Gebiet der Stadt Hennef (Sieg) 
 
Beschlussvorschlag 

 
Der Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Hennef, die 
Neufassung der ordnungsbehördlichen Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung auf und in den Anlagen der Stadt Hennef (Sieg) in der vorgelegten 
Fassung zu beschließen. 
 
Begründung 

 
Auf Grund der geänderten Rechtslage in Bezug auf ruhestörenden Lärm in der Mittagszeit ist 
eine Anpassung der ordnungsbehördlichen Verordnung notwendig. In diesem Zusammenhang 
wird vorgeschlagen, vier weitere Ergänzungen mit in die Verordnung aufzunehmen. Dies betrifft 
den störenden Alkoholkonsum auf öffentlichen Anlagen, das Anbringen von Stacheldraht zur 
Einfriedung von Grundstücken und die Regelungen bezüglich der Plakatwerbung. Des weiteren 
wird § 9 Abs. 3, der den Aufenthalt auf Kinderspielplätzen betrifft, gestrichen. 
 
Im Einzelnen ist zu den vorgeschlagenen Änderungen folgendes anzumerken: 
 
Der § 13 „Ruhestörender Lärm“ wird ersatzlos gestrichen. Bereits seit dem Jahre 2002 regelt 
die Geräte und Maschinenlärmschutzverordnung (32. BImSchV) den Betrieb von Geräten und 
Maschinen. Danach ist gemäß § 7 der 32. BImSchV u.a. der Betrieb von z.B. Rasenmähern, 
Heckenscheren, Motorhacken, Vertikulierern, Bandsägen, Kreissägen, Beton- und 
Mörtelmischern etc. lediglich an Sonn- und Feiertagen ganztags und werktags von 20.00 Uhr 
bis 07.00 Uhr untersagt. Ausgenommen sind lediglich Freischneider, Grastrimmer, Laubbläser 
und Laubsammler, für deren Betrieb ein enger Zeitrahmen, nämlich werktags von 09.00 Uhr bis 
13.00 Uhr und von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr gilt.  



 
 
Da § 13 der Ordnungsbehördlichen Verordnung im wesentlichen auf Ruhestörung durch den 
Betrieb von elektrischen Geräten in der Mittagszeit abstellt und somit mit der neuen 
Rechtsvorschrift nicht mehr im Einklang steht, ist hier naheliegend, diesen Paragraphen 
komplett zu streichen. 
Künftig ist dann nach der 32. BImSchV zu verfahren. 
 
In der Vergangenheit wurde bereits des öfteren darüber diskutiert, wie das Problem des 
Alkoholkonsums (insbesondere bei jüngeren Personen) in der Öffentlichkeit angegangen 
werden kann. Eine generelle Untersagung des Alkoholkonsums, beispielsweise im 
Innenstadtbereich, ist aus rechtlichen Gründen nicht durchsetzbar. 
Eine sinnvolle Variante zur generellen Untersagung ist jedoch die Möglichkeit, den störenden 
Alkoholkonsum auf öffentlichen Anlagen untersagen zu können. Als störender Alkoholkonsum 
kann ein solcher in Verbindung mit Verunreinigungen, Grölen, Belästigung von Passanten und 
Gefährdung anderer deklariert werden. Diese Regelung bietet die Möglichkeit, je nach Intensität 
der Störung ordnungsbehördlich einzuschreiten. 
 
Auf Grund einiger Fälle in der Vergangenheit wird des weiteren vorgeschlagen, ein 
ordnungsbehördliches Verbot der Einfriedung privater Grundstücke zum öffentlichen Bereich 
hin mit Stacheldraht unterhalb von 2 Metern vorzunehmen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass 
durch solche Maßnahmen in aller Regel eine latente Gefährdung – insbesondere für Kinder – 
ausgeht, die aus ordnungsbehördlichen Aspekten nicht tolerierbar ist. 
 
Die zunehmende Anzahl der Anträge auf Plakatierung macht es erforderlich, die Regelungen 
der Plakatierung im Hinblick auf Anzahl der Plakate, Dauer der Plakatwerbung und die hierfür 
zu entrichtende Gebühr an die neuen Gegebenheiten anzupassen. 
 
Bisher ist gemäß § 4a der ordnungsbehördlichen Verordnung die Anzahl der Plakate im 
Stadtgebiet je Ereignis auf 50 Stück beschränkt. Da auf Grund der Vielzahl der Veranstaltungen 
teilweise insbesondere im Innenstadtbereich ein wahrer Plakatwald entsteht, wird 
vorgeschlagen, die Anzahl auf 30 Stück zu beschränken. Des weiteren sollten hiervon lediglich 
bis zu 10 Plakate im Innenstadtbereich zugelassen werden. 
Bisher waren die Plakate innerhalb von 5 Tagen nach Ende der Veranstaltung abzunehmen. 
Hier ist beabsichtigt, dies künftig so zu regeln, dass die Plakate am nächsten Werktag nach der 
Veranstaltung abzunehmen sind. 
 
Darüber hinaus wird Abs. 3 des § 4a komplett gestrichen. Die Dauer der Plakatwerbung aus 
Anlass von Wahlen ist in einem Runderlass des Ministeriums für Verkehr, Energie und 
Landesplanung und des Innenministeriums vom 08.08.2003 geregelt. Einer zusätzlichen 
Regelung in der ordnungsbehördlichen Verordnung bedarf es somit nicht. 
 
Es ist vorgesehen, in der Satzung darauf hinzuweisen, dass gewerbliche Plakatierungen 
gebührenpflichtig sind und die Höhe der Gebühr 0,50 € je Plakat und Tag beträgt. 
 
§ 9 Abs. 3 regelte, dass der Aufenthalt auf Kinderspielplätzen nur tagsüber bis zum Einbruch 
der Dunkelheit erlaubt ist. Dies entspricht nicht mehr den tatsächlichen Gegebenheiten, da 
einerseits einige Spielplätze über eine Beleuchtung verfügen und andererseits die 
Nutzungszeiten durch eine entsprechende Beschilderung geregelt sind. 
 
 



 
 
In der beigefügten Ausfertigung der ordnungsbehördlichen Verordnung sind die 
vorgeschlagenen Änderungen kursiv und unterstrichen dargestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
Klaus Pipke 
Bürgermeister 
 
 
Anlagen 
Neufassung der ordnungsbehördlichen Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung auf und an den Straßen und in den Anlagen im Gebiet der Stadt 
Hennef (Sieg) 



Ordnungsbehördliche Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung auf und an den Straßen und in den Anlagen im Gebiet der 

Stadt Hennef (Sieg) vom            
 

Der Rat der Stadt Hennef (Sieg) hat zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im 
Gebiet der Stadt Hennef (Sieg) mit Beschluss vom 11.12.2006 auf Grund des § 27 des Ge-
setzes über den Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden - Ordnungsbehördengesetz 
(OBG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 1980 (GV NW S. 528/SGV NW 
2060) in der derzeit geltenden Fassung – für das Gebiet der Stadt Hennef (Sieg)  
folgende ordnungsbehördliche Verordnung erlassen: 

 
§ 1 

Begriffsbestimmungen 
 
1. Verkehrsflächen im Sinne dieser Verordnung sind alle dem öffentlichen Verkehr dienen-

den Flächen ohne Rücksicht auf die Eigentumsverhältnisse. 
 

2. Zu den Verkehrsflächen gehören insbesondere Straßen, Fahrbahnen, Wege, Gehwege, 
Radwege, Bürgersteige, Plätze, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, Böschungen, 
Rinnen und Gräben, Brücken, Unterführungen, Treppen und Rampen vor der Straßen-
front der Häuser, soweit sie nicht eingefriedet sind. 
 

3. Anlagen im Sinne dieser Verordnung sind ohne Rücksicht auf die Eigentumsverhältnisse 
insbesondere alle der Allgemeinheit zur Nutzung zur Verfügung stehenden oder be-
stimmungsgemäß zugänglichen 
 
1. Grün-, Erholungs-, Spiel- und Sportflächen, Waldungen, Gärten, Friedhöfe sowie die 

Ufer und Böschungen von Gewässern; 
 

2. Ruhebänke, Toiletten-, Kinderspiel- und Sporteinrichtungen, Fernsprecheinrichtun-
gen, Wetterschutz- und ähnliche Einrichtungen; 
 

3. Denkmäler und unter Denkmalschutz stehenden Baulichkeiten, Kunstgegenstände, 
Standbilder, Plastiken, Anschlagtafeln, Beleuchtungs-, Versorgungs-, Kanalisations-, 
Entwässerungs-, Katastrophenschutz- und Baustelleneinrichtungen sowie Verkehrs-
schilder, Hinweiszeichen und Lichtzeichenanlagen. 

 
 

 
§ 2 

Allgemeine Verhaltenspflicht 
 

1. Auf Verkehrsflächen und in Anlagen hat sich jeder so zu verhalten, dass andere nicht 
gefährdet, geschädigt oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar behindert oder 
belästigt werden. Die Benutzung der Verkehrsflächen und Anlagen darf nicht vereitelt 
oder beschränkt werden. 

 
2. Absatz 1 findet nur insoweit Anwendung, als die darin enthaltenen Verhaltenspflichten 

und Benutzungsgebote nicht der Regelung des Verkehrs im Sinne der Straßenverkehrs-
ordnung auf Verkehrsflächen und in Anlagen dienen. Insoweit ist § 1 II StVO einschlä-
gig. 

 
 



 
 

§ 3 
Schutz der Verkehrsflächen und Anlagen 

 
Es ist untersagt: 
 
1. in den Anlagen und an Verkehrsflächen unbefugt Sträucher und Pflanzen aus dem Bo-

den zu entfernen, zu beschädigen oder Teile davon abzuschneiden, abzubrechen, um-
zuknicken oder sonstwie zu verändern; 

 
2. a) in den Anlagen und auf Verkehrsflächen unbefugt Bänke, Tische, Einfriedungen, 

Spielgeräte, Verkehrszeichen, Straßen- und Hinweisschilder, Schaltkästen, Buswar-
tehäuser, Brücken und andere Einrichtungen zu entfernen, zu versetzen, zu beschä-
digen, zu beschmutzen, zu bemalen, zu bekleben oder anders als bestimmungsge-
mäß zu nutzen; 

b) Verkehrszeichen, Straßen- und Hinweisschilder zu verdecken; 
 

3. in den Anlagen und auf Verkehrsflächen zu übernachten; 
 

4. Sperrvorrichtungen und Beleuchtungen zur Sicherung von Verkehrsflächen und Anlagen 
unbefugt zu beseitigen, zu beschädigen oder zu verändern sowie Sperrvorrichtungen zu 
überwinden; 
 

5. gewerbliche Betätigungen, die einer Erlaubnis nach § 55 II GewO (Reisegewerbe) be-
dürfen, vor öffentlichen Gebäuden, insbesondere vor Kirchen, Schulen und Friedhöfen 
im Einzugsbereich von Ein- und Ausgängen auszuüben. Die Vorschriften des Straßen- 
und Wegegesetzes Nordrhein-Westfalen und die aufgrund dieses Gesetzes ergangenen 
Satzungen bleiben hiervon unberührt; 
 

6. auf Verkehrsflächen und in den Anlagen Gegenstände und Materialien abzustellen oder 
zu lagern; 
 

7. die Anlagen mit Fahrzeugen - außer Krankenfahrstühle - zu befahren -, 
 

8. den Marktplatz und den Adenauerplatz ( Fußgängerzone) einschließlich seiner Anlagen 
und Einrichtungen unter Verwendung von Skateboards außerhalb der Zeit zwischen 
9.30 und 12.30 Uhr sowie 14.00 und 19.00 Uhr zu benutzen. 

 
 

 
§ 4 

Verunreinigungsverbot 
 

1. Jede Verunreinigung der Verkehrsflächen und Anlagen ist untersagt. Unzulässig ist ins-
besondere 
 

1. das Wegwerfen und Zurücklassen von Unrat, Lebensmittelresten, Papier, Glas, 
Konservendosen oder sonstige Verpackungsmaterialien sowie von scharfkanti-
gen, spitzen, gleitfähigen oder anderweitig gefährlichen Gegenständen 

 
 
 
 
 



 
 
 
2. das Ausschütten jeglicher Schmutz- und Abwässer; 
3. das Ablassen und die Einleitung von Säure, Öl, Benzin, Benzol oder sonstigen 

flüssigen oder schlammigen Stoffen; 
4. der Transport von Flugasche, Flugsand oder ähnlichen Materialien auf offenen 

Lastkraftwagen, sofern diese Stoffe nicht abgedeckt oder in geschlossenen Be-
hältnissen verfüllt worden sind. 

 
2. Hat jemand öffentliche Verkehrsflächen oder öffentliche Anlagen - auch in Ausübung 

eines Rechtes oder einer Befugnis - verunreinigt oder verunreinigen lassen, so muss 
er unverzüglich für die Beseitigung dieses Zustandes sorgen. Insbesondere haben 
diejenigen, die Waren zum sofortigen Verzehr anbieten, Abfallbehälter aufzustellen 
und darüber hinaus im unmittelbaren Bereich der Verkaufsstelle die Rückstände ein-
zusammeln. 
 

3. Absatz 1 findet nur insoweit Anwendung, als die Verunreinigungen nicht zu Ver-
kehrserschwerungen oder -gefährdungen führen und damit in den Anwendungsbe-
reich des § 32 StVO fallen. 
 
 

§ 4a 
 

Plakatwerbung 
 

1. Gewerbliche Plakatwerbung auf Verkehrsflächen ist nur an den dafür bestimmten 
Standorten und Einrichtungen zulässig. 
 
 

2. Sonstige Plakatwerbung auf Verkehrsflächen ist nur auf festen Platten oder Ständern 
zulässig. 
 
 
a) Die Anzahl der Plakate wird je Anlass auf 30 Stück im gesamten Stadtgebiet 

beschränkt. Im Bereich der Frankfurter Straße vom Bahnübergang bis zur 
Kreuzung Königstraße/Steinstraße, der Bahnhofstraße, der Lindenstraße, des 
Banbury-Platzes, des Adenauerplatzes und des Marktplatzes wird die Anzahl 
der Plakate auf höchstens 10 beschränkt. 
 

b) Mit Plakatwerbung darf höchstens 14 Tage vor dem jeweiligen Anlass begon-
nen werden. Die Plakate müssen spätestens am nächsten Werktag nach dem 
Anlass entfernt werden. 
 

c) Jede Plakatwerbung ist vor Beginn der örtlichen Ordnungsbehörde anzuzeigen. 
Die Anzeige kann für mehrere Anlässe bis zu einem Jahr im voraus erfolgen. 
 

d) Jede gewerbliche Plakatierung ist gebührenpflichtig. Die Höhe der zu entrich-
tenden Gebühr beträgt je Plakat 0,50 € pro Tag. 

 
 
 



 
 

§ 5 
Papierkörbe / Sammelbehälter 

 
1. Im Haushalt angefallener Müll darf nicht in Papierkörbe gefüllt werden, die auf Verkehrs-

flächen oder in Anlagen aufgestellt sind. 
 

2. Sammelbehälter für Altglas, Altpapier etc. dürfen nur mit den dem Sammelzweck 
entsprechenden Materialien gefüllt werden. 

 
§ 6 

Reinigen von Kraftfahrzeugen 
 
Das Reinigen und Waschen von Kraftfahrzeugen und anderen Gegenständen, insbesondere 
das Reinigen oder Absprühen von Motoren, der Unterseite von Kraftfahrzeugen oder sonsti-
ger öliger Gegenstände sowie die Vornahme eines Ölwechsels ist auf Verkehrsflächen und 
in den Anlagen verboten. 
 

 
§ 7 

Wohnwagen, Zelte und Verkaufswagen 
 
1. Das Abstellen von Verkaufswagen sowie das Ab- und Aufstellen von Wohnwagen und 

Zelten in Anlagen ist verboten. 
 

2. Ausnahmen können in Einzelfällen gestattet werden, wenn dies dem öffentlichen Inte-
resse, z.B. zur Deckung des Freizeitbedarfes der Bevölkerung dient. 

 
 

§ 8 
Benutzung der Anlagen 

 
1. Die Anlagen sind schonend zu behandeln. 

 
 

2. Anlagen dürfen nur ihrer Zweckbestimmung entsprechend genutzt werden. Vorüberge-
hende Nutzungseinschränkungen auf Hinweistafeln sind zu beachten. 

 
 

 
§ 9 

Kinderspielplätze 
 
1. Kinderspielplätze dienen nur dem Aufenthalt von Kindern bis zum Alter von 14 Jahren, 

soweit nicht durch Schilder eine andere Altersgrenze festgelegt ist. Die Benutzung der 
Plätze geschieht auf eigene Gefahr. 

 
2. Das Fußballspielen auf den Kinderspielplätzen ist verboten, es sei denn, dass hierfür 

besondere Flächen ausgewiesen sind. 
 

3. Auf Kinderspielplätzen dürfen Tiere grundsätzlich nicht mitgeführt werden. 



 
§ 10 

Öffentliche Einrichtungen 
 

Es ist verboten, Hydranten, Straßenrinnen und Einflussöffnungen oder Straßenkanäle zu 
verdecken oder ihre Gebrauchsfähigkeit sonstwie zu beeinträchtigen. 
 

 
§ 11 

Schutzvorkehrungen 
 
1. Schneeüberhang sowie Eiszapfen an Gebäuden, insbesondere an Dachrinnen, sind von 

den Ordnungspflichtigen zu entfernen, wenn Personen oder Sachen ansonsten gefähr-
det werden können. 

 
2. Blumentöpfe und -kästen sind gegen Herabstürzen zu sichern. 

 
3. Frisch gestrichene, öffentlich zugängliche Gegenstände und Flächen sind durch einen 

auffallenden Hinweis kenntlich zu machen. 
 

4. Das Anbringen von Stacheldraht unterhalb einer Höhe von 2 Metern zur Einfriedung 
von Grundstücken an öffentlichen Verkehrsflächen ist verboten. Ausgenommen sind 
landwirtschaftliche Grundstücke. 

 
§ 12 

Hausnummern 
 
1. Jedes Haus ist vom Eigentümer oder Nutzungsberechtigten auf eigene Kosten mit der 

dem Grundstück zugeteilten Hausnummer zu versehen; die Hausnummer muss von der 
Straße erkennbar sein und lesbar erhalten werden. 

 
2. Die Hausnummer ist unmittelbar neben dem Haupteingang deutlich sichtbar anzubrin-

gen. Liegt der Haupteingang nicht an der Straßenseite, so ist sie an der zur Straße ge-
legenen Hauswand oder Einfriedung des Grundstückes, und zwar an der dem Haupt-
eingang zunächst liegenden Hauswand anzubringen. 
Ist ein Vorgarten vorhanden, der das Wohngebäude zur Straße hin verdeckt oder die 
Hausnummer nicht erkennen lässt, so ist sie an der Einfriedung neben dem Eingangstor 
bzw. der Eingangstür zu befestigen, ggf. separat anzubringen. 
 

3. Bei Umnummerierung darf das bisherige Hausnummernschild während einer Über-
gangszeit von einem Jahr nicht entfernt werden. Es ist mit roter Farbe so durchzustrei-
chen, dass die alte Nummer noch deutlich lesbar bleibt. 
 

§ 13 
Störender Alkoholkonsum 

 
Störender Alkoholkonsum auf den Verkehrsflächen und in den Anlagen ist untersagt. Er ist 
insbesondere dann untersagt, wenn dadurch andere gefährdet oder belästigt werden oder 
Anlagen verunreinigt werden. 

 
 



 
 

§ 14 
Duldungspflicht für amtliche Hinweiszeichen 

 
1. Jeder Grundstückseigentümer hat zu dulden, dass auf seinem Grundstück Schilder, 

Aufschriften oder Zeichen angebracht, ausgebessert oder entfernt werden, die dem Hin-
weis auf Wasser-, Gas- und Elektrizitätsleitungen, Entwässerungsanlagen und der 
Vermessung dienen. 

 
2. Es ist nicht gestattet, die in Abs. 1 aufgeführten Schilder, Aufschriften und Zeichen zu 

beseitigen, zu ändern, zu verdecken oder sonst in ihrer Sichtbarkeit zu beeinträchtigen. 
Eine vorübergehende Beseitigung bei der Durchführung von z.B. Neu- oder Umbauten 
bedarf der Genehmigung des jeweiligen Versorgungsträgers. 

 
 

§ 15 
Tierhaltung 

 
1. Tierhalter und diejenigen, denen die Aufsicht über Tiere übertragen oder die diese tat-

sächlich ausüben, haben dafür zu sorgen, dass ihre Tiere 
 

a) in den Anlagen an der Leine geführt werden, 
 
b) Verkehrsflächen und Anlagen nicht verunreinigen. 

 
2. Verunreinigungen sind von den nach Abs. 1 verantwortlichen Personen unverzüglich zu 

beseitigen. 
 

 
§ 16 

Erlaubnisse, Ausnahmen 
 
Das Ordnungsamt der Stadt Hennef (Sieg) kann auf Antrag die nach dieser Verordnung er-
forderlichen 
Ausnahmen von den Bestimmungen dieser Verordnung zulassen. 
 
 

§ 17 
Ordnungswidrigkeiten 

 
1. Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

 
1. die allgemeine Verhaltenspflicht gemäß § 2 der Verordnung 

 
2. die Schutzpflichten hinsichtlich der Verkehrsflächen und Anlagen gemäß § 3 der 

Verordnung 
 

3. das Verunreinigungsverbot gemäß § 4 der Verordnung 
 

4. die Bestimmungen der Plakatwerbung gem. § 4a der Verordnung 
 
5. das Verbot hinsichtlich des Auffüllens von Papierkörben mit Hausmüll gemäß § 5 

der Verordnung 
 



 
 
 
6. das Reinigungsverbot von Kraftfahrzeugen und anderen Gegenständen gemäß 

§ 6 der Verordnung 
 

7. das Ab- und Aufstellverbot von Verkaufs-, Wohnwagen und Zelten gemäß § 7 der 
Verordnung 
 

8. die Bestimmung hinsichtlich der Benutzung der Anlagen gemäß § 8 der Verord-
nung 
 

9. das Verbot des Fußballspiels auf den Kinderspielplätzen gemäß § 9 der Verord-
nung, soweit Kindern über 14 Jahren der Aufenthalt auf diesen Kinderspielplätzen 
erlaubt ist 
 

10. das Verbot hinsichtlich der öffentlichen Einrichtungen gemäß § 10 der Verordnung 
 

11. die Schutzvorkehrungspflicht gemäß § 11 der Verordnung 
 

12. die Hausnummerierungspflicht gemäß § 12 der Verordnung 
 

13. das Verbot des störenden Alkoholkonsums gemäß § 13 der Verordnung 
 

14. das Gebot der Duldung und des Schutzes der amtlichen Hinweiszeichen gemäß § 
14 der Verordnung 
 

15. die Gebote über die Tierhaltung gemäß § 15 der Verordnung 
 
verletzt. 
 

2. Verstöße gegen die Vorschriften dieser Verordnung können mit einer Geldbuße nach 
den Bestimmungen des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) vom 24. Mai 1968 
in der Fassung vom 19.02.1987 BGBl. I S. 602 geahndet werden, soweit sie nicht nach 
Bundes- oder Landesrecht mit Strafen oder Geldbußen bedroht sind. 

 
 

§ 18 
Inkrafttreten, Aufhebung von Vorschriften 

 
1. Diese Verordnung tritt eine Woche nach dem Tage ihrer Verkündung in Kraft. 

 
2. Gleichzeitig tritt die ordnungsbehördliche Verordnung über die Aufrechterhaltung der 

öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiete der Stadt Hennef (Sieg) vom 
20.08.1990 außer Kraft. 

 



 
 
Die vorstehende Neufassung der ordnungsbehördlichen Verordnung über die Aufrechterhal-
tung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf und an den Straßen und in den Anlagen 
der Stadt Hennef (Sieg) wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen 
dieser Verordnung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn 
 
- eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
 

- diese Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 

- der Bürgermeister hat den Beschluss über die Verordnung vorher beanstandet oder 
 

- der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
 
 
Hennef (Sieg), den 
 
 
 
Klaus Pipke 
Bürgermeister 



 
 

Beschlussvorlage 

 
Amt: Ordnungsverwaltung und Bürgerzentrum TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2006/0508 Anlage Nr.: ______

Datum: 13.11.2006  

 
 
Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Haupt-, Finanz- und 
Beschwerdeausschuss 

04.12.2006 öffentlich 

 
 
 
Tagesordnung 

 
Antrag der Jungen Union Hennef vom 15.10.2006 betreffend Ausweitung der 
Videoüberwachung in der Stadt Hennef 
 
 
Beschlussvorschlag 

 
 
Der Ausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis. 
 
 
Begründung 

 
 
Im Parkhaus südlich der Bahn sind derzeit 20 Videokameras auf den einzelnen Parkdecks 
sowie 2 Kameras für den Zufahrts- und Abfahrtsbereich angebracht. 
An die bestehende Anlage könnten weitere 6 Kameras angeschlossen werden. Die Kosten 
hierfür betragen rd. 6.000,00 €. 
Haushaltsmittel sind im Haushaltsplanentwurf 2007 und in der mittelfristigen Finanzplanung 
derzeit nicht vorgesehen. 
 
Die Kosten für die Komplettausstattung des Parkhauses nördlich der Bahn mit ca. 16 Kameras 
liegen bei rd. 10.000,00 € zuzüglich der Kosten für die Vernetzung mit dem Rathaus. 
Auch hier sind Haushaltsmittel im Haushaltsplanentwurf 2007 und in der mittelfristigen 
Finanzplanung bisher nicht eingeplant. 
 
Nach Mitteilung der Kreispolizeibehörde gab es im Parkhaus südlich der Bahn im Zeitraum Juni 
2005 (Eröffnung des Parkhauses) bis Oktober 2005 zwei Straftaten und in den ersten 10 
Monaten des Jahres 2006 vier Straftaten. 
Im Parkhaus nördlich der Bahn sind in den ersten 10 Monaten des Jahres 2005 insgesamt 12 
Straftaten und im gleichen Zeitraum des Jahres 2006 sechs Straftaten registriert worden. 
 



Die Videoüberwachung öffentlicher Plätze (Place Le Pecq) liegt im Zuständigkeitsbereich der 
Kreispolizeibehörde (§ 15a Polizeigesetz). Die Polizei kann zur Verhütung von Straftaten für 
einzelne öffentlich zugängliche Orte, an denen wiederholt Straftaten begangen werden und 
deren Beschaffenheit die Begehung von Straftaten begünstigt, mittels Bildübertragung 
beobachten und die vorhandenen Bilder aufzeichnen. 
 
Im Bereich des Place Le Pecq sind bisher keine Straftaten registriert, so dass nach Mitteilung 
der Kreispolizeibehörde die rechtlichen Voraussetzungen für die Einrichtung einer 
Videoüberwachung auf dem Place Le Pecq nicht vorliegen. 
 
Die aktuelle Sicherheitslage in Hennef wird in den regelmäßigen Besprechungen mit den 
Vertretern der Kreispolizeibehörde erörtert. Hier werden auch die Möglichkeiten einer 
gemeinsamen Zusammenarbeit besprochen. 
 
Um das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zu stärken, werden stark frequentierte 
Bereiche von den Bezirksbeamten der Polizeiwache Hennef bestreift. Darüber hinaus ist 
zwischen den Vertretern der Polizei und der Ordnungsverwaltung ein gemeinsamer 
Streifendienst vereinbart worden. 
 
Nach Mitteilung der Kreispolizeibehörde sind stadtweit die Diebstähle aus Kraftfahrzeugen in 
den ersten 9 Monaten des Jahres 2006 im Vergleich zu den ersten 9 Monaten des Jahres 2005 
um mehr als 1/3 zurückgegangen. Bei den Raubdelikten ist sogar ein Rückgang von mehr als  
40 % zu verzeichnen. 
 
 
Hennef (Sieg), den 06.11.2006 
 
 
 
Klaus Pipke 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









 
 

Beschlussvorlage 

 
Amt: Zentrale Steuerung und Service TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2006/0539 Anlage Nr.: ______

Datum: 20.11.2006  

 
 
 
Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Haupt-, Finanz- und 
Beschwerdeausschuss 

04.12.2006 öffentlich 

 
 
 
 
Tagesordnung 

 
Antrag auf städtischen Zuschuss für die Erstellung eines Bürger- und Vereinshauses mit 
Schießanlage; 
Antrag der Schützenbruderschaft St. Michael Hennef - Geistingen vom 30.10.2006 
 
 
Beschlussvorschlag 

 
Der Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss beschließt: 
 
Der Antrag der Schützenbruderschaft St. Michael Hennef – Geistingen, auf einen Zuschuss für 
die Erstellung eines Bürger – und Vereinshauses wird abgelehnt. 
 
 
Begründung 

 
Die Gewährung eines freiwilligen Zuschusses zur Erstellung eines Bürger – und Vereinshauses 
in Hennef – Geistingen ist in dem Umfang durch den städtischen Haushalt nicht finanzierbar. 
 
Eine Übernahme der Kosten durch andere Träger ist zur Zeit ebenfalls nicht erkennbar. 
Grundsätzlich gibt es für die Erstellung von Bürgerhäusern auch keine Förderung mehr von 
Landes- oder Bundesbehörden. 
 
Über einen Antrag auf Baukostenzuschuss im Rahmen der ab 01.01.2007 geltenden Richtlinien 
der Stadt Hennef über die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung des Sports kann erst 
entschieden werden, wenn für die Maßnahme Bürger- und Vereinshaus eine 
Gesamtfinanzierung sichergestellt und nachgewiesen wird. Danach besteht erst die Möglichkeit 
über eine finanzielle Beteiligung für die Schießanlage im Ausschuss Senioren, Soziales und 
Sport beraten zu lassen. 
 



 
Um weitere Lösungsansätze zu finden, soll ein Gespräch mit dem betroffenen Verein, der 
Verwaltung und dem Stadtsportverband geführt werden. 
 
 
 
Hennef (Sieg), den 22.11.2006 
 
 
 
 
Klaus Pipke 
Bürgermeister 
 







 
 

Beschlussvorlage 

 
Amt: Finanzsteuerung TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2006/0537 Anlage Nr.: ______

Datum: 20.11.2006  

 
 
Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Haupt-, Finanz- und    04.12.2006   öffentlich 
Beschwerdeausschuss 
 
Tagesordnung 

 
Haushaltsberatungen 2007 
 
Beschlussvorschlag 

 
1. Beratung und Beschlussfassung zu den einzelnen Budgets 
 
2. Beschlussempfehlung an den Rat: 
 
der Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Hennef(Sieg), 
 

• die Haushaltssatzung 
 

• das Haushaltssicherungskonzept 
 

• das Investitionsprogramm 
 

• den Stellenplan  
 
gemäß dem Entwurf zum Haushalt 2007 unter Berücksichtigung der beschlossenen 
Änderungen zu verabschieden. 
 
Auf Änderungen, die einzelne Fachausschüsse im Rahmen der Haushaltsberatungen noch 
beschließen werden, ist im Rat besonders hinzuweisen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Begründung 

 
 
Da am 23., 29. und 30.11. Ausschusssitzungen terminiert sind, in denen noch 
Haushaltsberatungen erfolgen, werden die erforderlichen Unterlagen unter Berücksichtigung 
dieser Ergebnisse gesondert versandt und der Einladung nachgereicht. 
 
Die Ergebnisse der am 05.12.2006 stattfindenden Sitzung des Jugendhilfeausschusses werden  
zur Ratssitzung am 11.12.2006 nachgereicht. 
 
Ich möchte Sie bitten, den Entwurf der Haushaltssatzung zu Sitzung mitzubringen. 
 
Erläuterungen zum Verfahren: 
 

• Die Budgets werden der Reihe nach beraten und beschlossen. 
 

• Bereits in den Fachausschüssen beratene Budgets werden nicht mehr im Detail beraten. 
 

• Für jedes Budget gibt es ein Deckblatt, auf dem Hinweise zum Beratungsstand wie auch 
zu den beigefügten Anlagen angegeben sind. 
Die Anlagen werden nacheinander beraten. 

 
• Des Weiteren ist eine Übersicht beigefügt, aus der sich die Entwicklung des Entwurfs 

unter Berücksichtigung der bisher bekannten Änderungsvorschläge 
(Änderungsvorschlage aus den Fachausschüssen sowie der Verwaltung) verfolgen 
lässt. 

 
 
 
 
Hennef(Sieg), den 22.11.2006 
 
 
 
 
Klaus Pipke 
 
 
 
 
 
 







































































































































































 
 

Anfrage 

 
Amt: Zentrale Steuerung und Service TOP: ______

Vorl.Nr.: F/2006/0065 Anlage Nr.: ______

Datum: 21.11.2006  

 
 
Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Haupt-, Finanz- und 
Beschwerdeausschuss 

04.12.2006 öffentlich 

 
 
 
Tagesordnung 

 
Versicherungen der Stadt Hennef; Anfrage des Herrn Pasch vom 09.11.06 
 
 
Anfragentext 

 
Die Stadt Hennef ist Versicherungsnehmer und zugleich Mitglied der Kommunalsparte des 
Gemeideversicherungsverbandes mit Sitz in Köln (GVV-Kommunalversicherung VVaG). 
 
Das klassische Spektrum des GVV als Spezialversicherer für Kommunen umfasst die 
Haftpflichtversicherung mit diversen Sonderrisiken (etwa Winterdienst bei Übertragung auf 
Bürger, Bediensteteneigentum, Ampeln u.s.w.), die Vermögenseigenschadenversicherung, die 
KFZ-Versicherung sowie Zusatzunfallversicherungen für kommunale Bedienstete und 
kommunale Organe. Die Vermögenseigenschadenversicherung deckt auch die Bereiche 
Computermissbrauch und Sozialhilfeangelegenheiten ab. 
 
Die Stadt nimmt sämtliche oben genannte Dienstleistungen als Mitglied der 
Kommunalversicherung in Anspruch. Vergleichbare Angebote existieren bei den 
Geschäftsversicherungen nicht. 
 
Versicherungsbedingungen des GVV und deren Änderungen werden in der 
Mitgliederversammlung beschlossen. Die Prämiengestaltung richtet sich in den kostenträchtigen 
Sparten Haftpflicht und Eigenschaden nach der Einwohnerzahl. 
 
Der individuelle Regelungsbedarf einschließlich der Überprüfung der Versicherungsrisiken der 
Stadt Hennef wird durch ein jährliches Gespräch mit Vertretern der Versicherung abgedeckt. 
 

--- 
 
Sachversicherungen (Gebäude, Elektronik, Maschinen) können dem Grunde nach „frei“, das 
heißt für die öffentliche Verwaltung, im Rahmen des jeweils aktuellen Vergaberechts 
abgeschlossen werden. Dies gilt für jedes einzelne Gebäude bzw. Grundstück und jeden 



einzelnen Gegenstand der Elektronik oder der Maschinentechnik. 
 
Der Versicherungsschutz der Stadt wird in den Sachversicherungen über die Provinzial 
Rheinland Versicherung AG gewährleistet. 
 
Zur Vereinfachung der Handhabung des umfangreichen Sachbestandes der Kommune werden 
Rahmenverträge für die jeweilige Sparte der Sachversicherung vorgesehen. 
Bei der Gebäudeversicherung steht der Rahmenvertrag neben den ca. 120 Einzelverträgen zu 
den Gebäuden / Gebäudeteilen und im Bereich der Elektronik und Maschinen werden aktuell 
Rahmenverträge konzipiert, die an die Stelle der zahlreichen Einzelverträge über 
Elektronikgeräte und Maschinen treten sollen, um vor allem die praktische Arbeit bei der 
Erfassung und Verwaltung der Versicherungsgegenstände zu erleichtern. 
 
Mit der letzten Anpassung der Rahmenvereinbarung Gebäudeversicherung auf den Stand 2000 
im Jahre 2001 wurden zugleich Rabatte in Höhe von ca. 15 % auf die Summe der Beiträge zu 
den Sachversicherung erzielt. 
 
Versicherungsbedingungen und Prämien werden neben der alltäglichen Auseinandersetzung 
über den einzelnen Versicherungsvertrag oder Schadensfall in jährlichen Gesprächen mit der 
Provinzial überprüft. 
 
Die Prämien werden bei Hinzutreten eines Objektes anhand der Versicherungssumme, 
beruhend auf Bau- bzw. Anschaffungskosten, individuell festgesetzt. In der 
Gebäudeversicherung gilt dabei die rahmenvertragliche Vereinbarung der Versicherung zum 
„gleitenden Neuwert“. Zur Gewährleistung der Finanzierung einer im Schadenfall notwendigen 
Neubaumaßnahme mittels der Erstattungsleistung der Versicherung werden die Prämien 
anhand der Auswertungen des Statistischen Bundesamtes zu den Wertänderungen der 
gewerblichen Betriebsgebäude angepasst. 
 
Darüber hinaus wirkt sich der Schadenverlauf (Schadenhäufigkeit und Schadenhöhe) bei den 
versicherten Risiken der Stadt Hennef auf die Möglichkeiten bei der Prämiengestaltung 
maßgeblich aus. 
Insoweit ist festzustellen, dass die kommunalen Standardrisiken in der 
Sachversicherungssparte Gebäude (Feuer, Sturm, Leitungswasser, Einbruchdiebstahl und 
Glas) aktuell für 2006 und gemittelt über die Jahre 2001 – 2005 Zahlungen der Versicherung bis 
an das und sogar über das Beitragsaufkommen hinaus nach sich gezogen haben, so dass 
derzeit kein Raum für eine attraktivere Gestaltung der Versicherungsbeiträge besteht. 
Das hohe Schadenspotential an den städtischen Gebäuden (ca. 150 Einzelschäden pro Jahr) 
und jüngst die Komplettsanierung der Hauptschule nach dem Großbrand, nehmen der 
Verwaltung aktuell den Verhandlungsspielraum für Beitragssenkungen. Tendenziell ist auch 
zukünftig mit hohen Schadensquoten im Sachversicherungsbereich zu rechnen. 
 
Die Schadensentwicklung lässt auch ein aufwendiges Vergabeverfahren für das 
Gesamtversicherungspaket Sachversicherung derzeit nicht als ökonomisch sinnvoll erscheinen, 
zumal als regionale Anbieter für den zunehmend unattraktiveren Versicherungszweig der 
kommunalen Risiken im Sachversicherungsbereich regelmäßig nur die Provinzial Rheinland 
und der Gemeindeversicherungsverband mit seiner Sachversicherungssparte Angebote 
unterbreiten. 
 
 

--- 
 
 
 
 
 



An Prämienzahlungen waren einschließlich der Risiken des Eigenbetriebs Stadtentwicklung und 
des Abwasserwerks für das Jahr 2006 zu leisten: 
 
Sachversicherungen (Gebäude, Elektronik, Maschinen): 243.904,28 EUR 
KFZ-Versicherungen:        46.806,36 EUR 
Haftpflichtversicherung:     107.753,79 EUR 
Vermögenseigenschadenversicherung:     27.152,12 EUR 
Unfallversicherungen:         5.257,32 EUR 
 
Die Versicherungsbeiträge werden – soweit möglich – den Einzelbudgets im Haushaltsplan 
zugeordnet, teils werden Beiträge auf die Budgets aufgeteilt. 
 
Pauschale Einnahmepositionen im Haushaltsentwurf von 10 bzw. 50 EUR stellen sog. 
Erinnerungswerte dar; Platzhalter für Erstattungen von Versicherungen in konkreten, noch 
unbekannten Schadensfällen. Die Einrichtung neuer Haushaltsstellen im laufenden 
Haushaltsjahr wird so vermieden. 
 
 
 
Hennef (Sieg), den 22.11.2006 
 
 
 
 
 
Klaus Pipke 
Bürgermeister 
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